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Merſeburger Kreis Blatt.
Sonnabend den 1. September.

Nothwendiger Verkauf.
Königliches Kreisgericht Merſeburg.

Das der Wittwe Johanne Marie Dorothee Nägler gebornen
Kitze zugehörige, in hieſiger Burgſtraße gelegene, Fol. 114 des Hypo-
thekenbuchs der Stadt Merſeburg eingetragene brauberechtigte Wohn-
haus, abgeſchätzt auf

3280 Thlr. 10 Sgr.
und der durch die Separation hinzugelegte Abfindungsplan mit
einem Ertragswerthe von 17,4 Sgr., zufolge der nebſt Hyotheken-
ſchein und Bedingungen in unſerer Regiſtratur einzuſehenden Taxe, ſoll

am 14. September d. J., Vormittags 11 Uhr,
vor dem Deputirten Herrn Kreisgerichtsrath Panſe an ordentlicher
Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

Gläubiger, welche wegen einer aus dem Hypothekenbuch nicht
erſichtlichen Realforderung aus den Kaufgeldern Befriedigung ſuchen,
haben ihren Anſpruch bei dem Subhaſtationsgerichte anzumelden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Erben der Gläubigerin
Frau Barbara Gaab geborne Döring von hier werden hierzu öffent-
lich vorgeladen.

Der dem Aufenthalte nach unbekannte Realgläubiger, Buchhänd-
ler Garke, wird vorgeladen.

Merſeburg, den 18. Mai 1866.
Königl. Preuß. Kreisgericht, I. Abtheilung.
Ueber den Nachlaß des d. 30. April e. verſtorb. Bürg. und Oecon.

Chr. Fr. Günſch zu Schaafſtädt iſt das erbſchaftliche Liquidations-
verfahren eröffnet worden. Es werden daher ſämmtliche Erbſchafts-
gläubiger und Legatare aufgefordert, ihre Anſprüche an den Nachlaß
dieſelben mögen bereits rechtshängig ſein oder nicht, bis zum 28.
September d. J. einſchließlich bei uns ſchriftlich oder zu Proto-
coll anzumelden. Wer ſeine Anmeldung ſchriftlich einreicht, hat zu
gleich eine Abſchrift derſelben und ihrer Anlagen beizufügen.

Die Erbſchaftsgläubiger und Legatare, welche ihre Forderungen
nicht innerhalb der beſtimmten Friſt anmelden, werden mit ihren
Anſprüchen an den Nachlaß dergeſtalt ausgeſchloſſen werden, daß ſie ſich
wegen ihrer Befriedigung nur an dasjenige halten können, was
nach vollſtändiger Berichtigung aller rechtzeitig angemeldeten Forde-
rungen von der Nachlaßmaſſe, mit Ausſchluß aller ſeit dem Ableben
des Erblaſſers gezogenen Nutzungen, übrig bleibt.

Die Abfaſſung des Präcluſionserkenntniſſes findet nach Verhand
lung der Sache in der auf

den 1. October d. J., Vormittags 12 Uhr,
in unſerm Audienzzimmer Nr. 3 anberaumten öffentlichen Sitzung ſtatt.

Merſeburg, den 17. Juli 1866.
Königliches Kreisgericht, J. Abtheilung.

Auction in Bedra.
Montag den 3. September d. J. von Vormittags 9 Uhr

an ſoll im Hauſe des Einwohner Chriſtian Pollmächer der Nachlaß
der Wittwe Schumann gebornen Braune, beſtehend in Meubles,
Hausgeräthen Betten und Kleidungsſtücken, meiſtbietend, gegen ſo-
fortige Bezahlung in Preuß. Cour., verkauft werden.

Merſeburg, den 16. Auguſt 1866.
Königl. Kreisgericht, II. Abtheilung.

mit Ländereien ſoll nach AbzugEine Mühle aller Abgaben bei eirca 700
Thlr. jährl. Einkommen mit 2000 Thlr. Anzahlung ſchleunigſt ver
kauft werden durch den Agenten C. F. Weiſe in Delitzſch.

Ein Logis für einen einzelnen Herrn iſt zu vermiethen Breite-ſtraße 414.

Karl Heubner,
Bäckermſtr.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Die Räumlichkeiten in der Curie Philippi et Jacobi, Dom
Nr. 253, nebſt Hofraum, Stallgebäude und Garten, ſollen vom
1. October e. ab, im Wege der öffentlichen Submiſſion vermiethet
werden.

Offerten ſind bis zu dem auf
den 10. September e., Vormittags 11 Uhr,

in unſerer Expedition hinter dem Kreuzgange, anſtehenden Termine
ſchriftlich bei uns einzureichen.

Die Bedingungen liegen in unſerer Expedition zur Einſicht aus.
Merſeburg, den 27. Auguſt 1866.

r Das Dom-Capitel.
Montag den 3. September c., Vormittags 11 Uhr,

ſoll eine Quantität altes Bauholz in Partien öffentlich gegen ſofor
tige baare Bezahlung im Hofe der Curie Nr. 253 an der Reitbahn,
meiſtbietend verkauft werden.

Merſeburg, den 29. Auguſt 1866.
Brenner,

Domkämmerer.

Nutzholz- Verkauf in hieſiger Gas- Anſtalt.
Sonnabend den 1. September, Vormittags 10 Uhr, ſoll das

durch Abbruch der Bauſchuppen gewonnene Holzwerk, als einige
Schock 9 und 10ellige gute Bretter, Karrenhölzer u. ſ. w., in Partien
öffentlich gegen baare Zahlung auf dem Hofe der Gas Anſtalt ver
kauft werden.

Merſeburg, den 26. Auguſt 1866.

e S Ein Spannferd ſteht zu verkaufen in Reipiſch bei

e A. Herrmann.See

Logis-Vermiethung.
Eine möblirte Stube nebſt Schlafkammer iſt an einen einzelnen

Herrn zu vermiethen und zum 1. September zu beziehen.
Zu erfahren in der Exped. d. Bl.
Ein Laden am Markt nebſt Logis, beſtehend in zwei geräumigen

Stuben Kammer, Küche, Vorſaal und Ladenſtube, Keller und Zu
behör, iſt von jetzt an zu vermiethen und zum 1. October zu beziehen.

Auch kann es getheilt vermiethet werden.
Näheres zu erfragen Preußergaſſe Nr. 6G3.
Gotthardtsſtraße Nr. 140 iſt ein Logis, von zweien

die Wahl, mit oder ohne Laden zu vermiethen und zu Michaelis
zu beziehen.

Ein kleines freundliches Parterre- Vogis iſt binnen acht Tagen
zu vermiethen beim

Kaufmann L. A. Weddy's Sohn,
Neumarkt vis à vis der Schule.

e e e Bankgegehaft-Apotheker Bergmann's Eispommade,
rühmlichſt bekannt, die Haare zu kräuſeln, ſowie deren Ausfallen
und Ergrauen zu verhindern empfehlen à Flac. 5, 8 u. 10 Sgr.
H. F. Exius in Merſeburg, C. Burow in Querfurtund Kipech: Richter in Dürrenberg. rſn
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Stellen-Nachwei bei zeitiger Anmeldung für Ladenmädchen, Jungfern, Köchinnen, Kellnerinnen, Schließe-

rinnen, Kellner, Hausknechte, Kutſcher, Bediente, Jäger, Verwalter, Ma-
chinenbauer u. a. durch Commiſſionair Ad. Kühn in Apolda. Auch weiſe ich den geehrten Herrſchaften dergleichen
eute fortwährend zu.

Gegen die am 15. September e. ſtattfindende Verlooſung von

r. B rämitfen Anteihennehme ich Verſicherungen entgegen. Die Prämie beträgt per Nummer 20 Silbergroſchen.
Merſeburg, Markt Nr. 25. Friedrich Schultze,

Bankgeſchäft.
So eben in mein längere Zeit unterbrochenes Geſchäft zurückgekehrt, iſt es meine erſte Pflicht, übernommene
Verbindlichkeiten zu erledigen Und bikte ich etwaige Auftraggeber freundlichſt, mir wiſſen zu laſſen ob, wenn

und wie ſie dies wünſchen erſuche auch freundliche Leſer und Gönner, mich recht oft mit Käufen und Verkäufen von allerlei
Grundbeſitzungen (Gütern, Mühlen, Brauereien, Gaſthöfen, Fabriken, Apotheken, Ziegeleien, Färbereien,
Schmieden, kaufmänniſchen Geſchäften u. ſ. w. beauftragen zu wollen.

Desinfections- Mittel
billig zu haben bei L. A. Weddy's Sohn,

als: Univ. Desinfectionspulver
Chlorkalk und
Eiſenvitriol.
Gebrauchs Anweiſung

Vniversal-Desinfectionspulver.
1) für Nachtſtühle aller Art: Nach jedesmaliger Benutzung einen

gehäuften Löffel darüber geſtreuet.
2) für Abtritte, Cloaken, Düngergruben, Haushofrinnen: Nach

Verhältniß 2——3 Hände voll 2——3 Mal wöchentlich hinein
geſtreut.

S S S

w r

Der von Tauſenden von Conſumenten er-
probte und von medieiniſchen und wiſſenſchaft-

lichen Autoritäten anerkannte echte Daubitz-
Liqueur iſt in nachſtehender Niederlage zu haben bei
C. H. Schultze senm. S Sohn in Merſeburg.

e S eNMeinen gechrten Abnehmern hiermit zur geneigten Berückſich
tigung, daß ich der Frau Müller, Dom Nr. 268, Schwarz-
brod I. Sorte aus meiner Bäckerei zum Verkauf übergeben habe.

G. Schönberger, Gotthardtsſtraße.
Präservative gegen Cholera- Ankfälle.

Echt Danz. Tropfen von C. Schillig Sohn in
Danzig, Grünbitter, aus ven beſten Harzkräutern bereitet, ſehr
magenerwärmend, und Durchfall verhindernd, welcher ſich bei früheren
Auftreten der Cholera als ſehr vortheilhaft bewährt hat. Carmi-
nativ nach dem Genuß von ſäuerlichen und Kohlſpeiſen ſehr
wohlthuend bei

Merſeburg, Neumarkt. Ferdinand Scharre.
eererrrreeeee eeeeeà

e S r TEcht Kaukaſiſches Jnſectenpulver,
gegen Motten, Flöhe, Wanzen, Schwaben, Ameiſen und dergl.,
erhielt ganz friſche Zuſendung und empfiehlt in Schachteln zu 2

und 4 Sgr. Guſtav Lots.
n 5 SS

Galvano-electrischer-Heil- Apparat
zur Selbſtanwendung ohne fremde Hülfe auf faſt jede Körperſtelle
heilt laut vielen Zeugniſſen und Dankſchreiben ſchnell und ſicher auf
naturgemäße Weiſe: Gicht, Rheuma, Hämorrhoiden, Lähmung,
Folgen von Verwundungen, wie Gelenkſteifigkeit, Geſchwüre, Nerven-
ſchmerzen Aſthma, Zittern, Krämpfe, Congeſtionen Leberleiden,
Hüftweh, Kopfſchmerz, Rückenleiden, Hautkrankheiten, Flechten, Hart-
hörigkeit, Haarausfallen, Nervenleiden, angehende Schwindſucht,
Pollutionen, Jmpotenz, Schwächezuſtände u. ſ. w., ſowie alle Stö-
rungen des Organismus, ſofern dieſelben überhaupt durch An-
regung der Naturheilkraft noch heilbar ſind.

Die Anwendung des Dynamons, deſſen Heilwirkung oft augen-
„blicklich, oft nach mehrmaliger Application erfolgt, ſtellt Wärme,
Beweglichkeit und Empfindung in allen Theilen des Körpers wieder
her, und ertheilt ihm neue Fähigkeit zur Aſſimilirung und Abſonde-
rung, ohne welche Krankheiten eintreten welche die Zerſtörung des
menſchlichen Körpers zur Folge haben.

Dieſer ſinnreich conſtruirte, in ſeiner Handhabung höchſt bequeme
und im Vergleiche mit ſeiner Wirkſamkeit und Dauerhaftigkeit höchſt
wohlfeile Apparat iſt nebſt Gebrauchsanweiſung zum Preiſe von 6

Thlr. pr. Cour. zu beziehen vom Erfinder Phyſiker F. Momma,NRakurferſcher in Düſſeldorf. Frankiren.

Abs. Kühn Commiſſ nair in
e

e

Apolda.
e

An Gichtleidende!
Viele Jahre litt ich an chroniſcher Gicht ohne irgendwo gründ-

liche Hülfe zu finden.
Dem Specialarzt, Herrn Dr. Müller in Coburg, iſt es nun

gelungen mich gänzlich von meinem Leiden zu befreien, was ich
hiermit öffentlich dankend anerkenne.

Klempin bei Stargardt in Pommern, am 15. Auguſt 1866.
Schul, Gutsbeſitzer.

e r

Täglich ſind friſche Träber in der Stadt-
brauerei zu haben.

BVerger.
Patent-Schroot in allen Nummern, feinſtes Jagd-

pulver, alle Sorten Zündhütchen zu beginnender Jagdſaiſon

ſtets vorräthtg bei H. Walbe.
Eiſen-Vitriol à Pfd. 1 Sgr. empfiehlt

H. Walbe.
Cholera Präservativ-Mittel.

Ungarwein, die Quartfl. nur 15 Sgr.
Jngber-Liqueur, Wittenberger, die Ouartfl. 6 Sgr.

bei L. A. Weddy's Sohn.Bezug nehmend auf meine in v. Nummer d. Bl. gemachten
Erläuterungen empfehle ich nochmals die

G nä,Lebens- Verſicherungs-Ackien-eſellſchaft
ämm Stettim.

Grundeapital 3900000 Thlr.
Verſicherungsbeſtand 40809000 Thlr.

und halte mich zur Aufnahme von Verſicherungen, ſowie zu jeder
gewünſchten Auskunft unentgeldlich gern bereit

H. Albert in Merſeburg,
Oberbreiteſtraße, Ecke der Schmalegaſſe.

Zu eG n.Sonntag den 2. September Enten Auskegeln, wozu freundlichſt

einladet r C. Reinhard.Zur Einweihung des neu decorirten Saales
Sonntag den 2. September

ladet freundlichſt ein
Gastwirth Gottlob Schimpf

zu Wüſteneutzſch.
Sonntag den 2. September
Tanzmuſik in Meuſchau,

wozu ergebenſt einladet Carl Pohle.
Ernkedankfeſt in Rötzſchen.
Nächſten Sonntag den 2. September ladet zur Tanzmuſik bei

gut beſetztem Orcheſter freundlichſt ein

Friedrich Krebs.
Zum Ernkefeſt

Sonntag den 2. September ladet freundlichſt ein
Bergſchenke zu Wegwi z Ferdinand Ohme.

Verloren iwurde am vergangenen Sonntag auf dem Wege von Trebnitz über
Kriegsdorf nach Zöſchen eine Schuhmachermeßlade. Der ehrliche
Finder wird gebeten, dieſelbe in Zöſchen bei Friedrich Ritter
oder in Merſeburg, Johannisgaſſe 47 gegen gute Belohnung abzugeben.
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kleinere Kaufleute, Krämer, Wirthe,
Landſtädten und etwa 150 Ortſchaften und ſieht der Zuſendung von Proben und Muſtern entgegen der Commiſſionair Ad.

w Apolda.Lotterie Anzeige.
Die Erneuerung der Looſe zur 3. Claſſe 134. Lotterie muß

bei Verluſt des Anrechts bis zum 7. September d.
J. Abends 6 Uhr geſchehen.

Merſeburg, 30. den Auguſt 1866.
Kieſelbach, Königl. Lotterie-Einnehmer.

König Wilhelm-VPerein.
Die Ziehung der Lotterie Gewinne aus der erſten Serie findet,

wie bereits bekannt gemacht, beſtimmt am 28. und 29. Auguſt d.
J. im Saale des Königlichen Lotterie Gebäudes hierſelbſt ſtatt. Die
Auszahlung der Gewinne erfolgt vom 4. September c. ab im Auf-
trage des Comités durch den Schatzmeiſter, Lotterie Ober Einnehmer
Eichborn, Wilhelmsſtraße 57, an allen Wochentagen Vormittags
von 9 bis 12 Uhr.

Plan
für die zweite Serie der Lotterie, welche der König Wilhelm-
Verein zur Unterſtützung Preußiſcher Krieger und deren zurück

gebliebenen Familien veranſtaltet.
Die Serie beſteht aus 100,000 Looſen, und zwar 50,000

ganze à 2 Thaler, und 50,000 in 100,000 halben à 1 Thaler.
Die Lotterie enthält 6,702 Gewinne im Geſammt Betrage von

94,800 Thalern unter folgender Vertheilung:
1 Gewinn zu 15000 Thlr., 6 Gewinne zu 200 Thlr.,

1 59000 20 1001 3000 40 e 50 o1 20090 200 252 Gewinne 1000 400 208 500 2000 1012 300 4000 2 5 eDie Ziehung, welche gleichfalls ſobald als möglich erfolgen
ſoll, wird durch die Tagesblätter bekannt gemacht. Gewinnliſten
werden bei ſämmtlichen Königlichen Lotterie-Einnehmern zur Einſicht
ausliegen.

Die Gewinne werden gegen Rückgabe der Gewinnlooſe an deren
Jnhaber abzugsfrei hier vom Unterzeichneten Comité gezahlt. Der
Anſpruch auf den Gewinn erliſcht zu Gunſten der Vereins Zwecke,
wenn der Gewinn nicht bis zum 90. Tage nach dem Datum der
Gewinnliſte hier abgefordert iſt. Die Deckungsmittel für die Gewinne
werden bei der Königl. Seehandlung deponirt.

Berlin, den 24. Auguſt 1866.
Das Comité des König Wilhelm-Vereins.

General Lieutenant v. Alvensleben. Freiherr v. Arnim. Ritter-
gutsbeſitzer Berend. Geh. Commerzien Rath Bleichröder. Hof-
lieferant Borchardt. Major a. D. v. Clauſewitz. Geh. Hof Rath
Dohme. Lotterie Ober Einnehmer Eichborn. Geh. Sanitäts-
Rath Friedheim. Hoflieferant L. Gerſon. General Jntendant
v. Hülſen. General a. D. v. Lauer. Geh. Ober Finanz Rath
Frhr. v. Lenz. Commiſſionsrath Litfaß. Director Mühling.
Hötel Beſitzer A. Mühling. Stadtrath Noeldechen. Königlicher
Hof-Marſchall Perponcher. Rentier Pinckert. Rittmeiſter v. Prill-
witz. Geſchichtsmaler Prof. Richter. Hof- Kammer Präſident Frh.
v. Schele. Rentier Schultz-Leitershofen. Muſikdirector Wieprecht.

Stadtrath Wrede.
2Zur Nachricht.

Die Geſammt Einnahme des am 26. d. M. im Riſchgarten
ſtattgehabten Vocal- und JnſtrumentalConcertes betrug 41 Thlr.
28 Sgr. 9 Pf. und iſt auf folgende Weiſe verwendet worden:

1) zur Deckung der Koſten für Muſik (15 Thlr.) Druck der Pro-
gramme u. ſ. w. (1 Thlr.) 16 Thlr. 15 Sgr. Pf.

2) zur Unterſtützung von Familien der unter den Fahnen ſtehenden
Krieger, und zwar an 2 hieſige in Vorſchlag gebrachte Frauen
zu gleichen Theilen ausgezahlt 8 Thlr., im hieſigen Stadtſecre-
tariate abgeliefert 5 Thlr. 13 Sgr. 9 Pf.

3) zur Verpflegung kranker Krieger ſind an Fr. Präſ. v. Reibnitz
abgegeben worden zwei Anweiſungen auf Fleiſch und Ma-
terialwaaren, Cigarren 2c. im Betrage von 12 Thlr. Summa
wie oben 41 Thlr. 28 Sgr. 9 Pf.

Meerſeburg, den 29. Auguſt 1866.

Für ein Conditoreigeſchäft nach außerhalb wird noch eine ge
wandte Verkäuferin geſucht. Näheres zu erfragen Oberbreite-
ſtraße Nr. 482 parterre.

Am 4. September beginnt die Zuckerfabrik Benkendorf bei
Lauchſtädt ihre Campagne, und können ſich Arbeiter und Arbeiterinnen
bis dahin täglich melden.

Proviſtonsweiſe übernehme ich den Vertrieb COnranter Artikel (beſonders für
handelnde Seiler und Schneider und Kleider Magaziniers u. ſ. w.) in einem Bezirke von 6 bis 8

Kühn

Vunkenburg.
Sonntag den 2. September, Nachmittags 725 Uhr, Extra-

Concert mit verſtärkter Capelle. Lud. Buchheiſter.
X Geſchäftsmänner, überhaupt thätige und intelligente

Männer, (auch für Lehrer und jeden Beamten als Nebengeſchäft
paſſend), welche ein dauerndes ganz ſicheres reelles und gutlohnendes
Geſchäft übernehmen wollen welches der größten Ausdehnung fähig
iſt, und ſich ohne Auslagen an jedem Orte gleich gut betreiben
läßt, mögen ihre Adreſſen unter Chiffr. II. H. poste restante
Merſeburg franeo einſenden.

Ein zuverläſſiges und ehrliches Mädchen, nicht zu jung, wird
zu Michaelis in Dienſt geſucht. Das Nähere in der Exped. d. Bl.

Geſucht werden zwei 7--9 Monat alte Läufer- Schweine durch
Münch, Kunſt-Gärtner, Kochs Garten bei Merſeburg.

Für die mannigfachen Beweiſe der Theilnahme an unſerem Leide,
über den Tod unſeres in der Schlacht bei Königgrätz gefallenen
Sohnes Friedrich Auguſt, ſagen wir hierdurch Allen, die uns mit
ihrem Troſte nahe traten, insbeſondere ſeinen Freunden und Freun-
dinneg welche ihn im Tode noch ſehr ehrten und uns durch freund
lichen Zuſpruch tröſteten, unſern herzlichſten Dank!

Schkopau, den 29. Auguſt 1866.
A. Lengner und Frau.

Am 77. Sonntage nach Trimtats (2. September) predigen:
Vormittags: Nachinittags:

Domkirche Herr Diac. Leuſchner. Herr Adj. Puſch.
Stadtkirche Herr Paſtor Heineken. Herr Paſtor Trebſt.
Neumarktskirche Herr Paſtor Dreiſing.
Altenburger Kirche Herr Paſtor Gruner.
Stadtkirche: Früh 7 Uhr Beichte und Abendmahl. Hr. Paſtor Heineken.

Einſammlung der Collecte für den allgemeinen Schulfonds.

Früh und Nachmittags katholiſcher Gottesdienſt.

Die Prov. Corr. ſchreibt:
Vereinigung der eroberten Länder mit der preußiſchen

Monarchie.
„Das Königreich Hannover, das Kurfürſtenthum Heſſen das

Herzogthum Naſſau und die freie Stadt Frankfurt auf immer mit
der preußiſchen Monarchie zu vereinigen“, dies iſt nach der Aller-
höchſten Botſchaft vom 16. d. M. die unmittelbare Abſicht unſerer
Regierung. Die beiden Häuſer des Landtages ſind durch die König-
liche Botſchaft aufgefordert, eben zu dieſer beabſichtigten Vereinigung
mit der preußiſchen Monarchie die verfaſſungsmäßige Einwilligung
zu ertheilen.

Die Vereinigung ſoll in der Weiſe vor ſich gehen, daß der
König mit Einwilligung des Landtages zunächſt und unverweilt
die Regierung über jene Länder übernimmt und daß demnächſt Alles,
was Behufs des Eintritts derſelben in das preußiſche Staatsgebiet
einer beſonderen Regelung bedarf, den Beſtimmungen der Verfaſſung
gemäß durch ein ausdrückliches Geſetz endgültig geregelt werde.

Man hat irrthümlich angenommen: die Regierung wolle jene
Länder, wie es im vorigen Jahre mit Lauenburg geſchehen iſt, einſt-
weilen nur in ſogenannter Perſonal Union mit Preußen verbinden,
ſo daß die Länder nur in der Perſon des Herrſchers vereinigt, ſonſt
aber in allen Einrichtungen geſchieden wären.

Eine ſolche Abſicht liegt jedoch der Regierung augenſcheinlich fern.
Während Lauenburg damals als beſonderes Herzogthum nur

mit der Krone Preußens vereinigt wurde, iſt in Bezug auf Hannover
u. ſ. w. von vornherein ausdrücklich die Vereintgung mit der preu
ßiſchen Monarchie beantragt: während Lauenburg vom König Wil-
helm von Preußen in ſeiner Eigenſchaft, als Herzog von Lauenburg
in Beſitz genommen wurde, wird König Wilhelm die Regierung
über Hannover, Kurheſſen u. ſ. w. nicht als König von Hannover,
nicht als Kurfürſt von Heſſen ſondern als König von Preußen und
und im Namen des preußiſchen Staates übernehmen.

Warum aber erfolgt denn da die Beſitzergreifung nicht ohne
Weiteres auf Grund des Artikels 29) der Verfaſſung Warum wird
der König erſt nach Artikel 552) ermächtigt, die Herrſchaft über
jene Länder zu übernehmen, während die wirkliche endgültige Ein
verleibung und Einfügung derſelben in den preußiſchen Staatsver-
band und in die preußiſchen Saatseinrichtungen erſt noch vorbehal-
ten wird?

Die Antwort iſt: weil es dringend nothwendig iſt, daß die
beſtimmte Aufrichtung und Verkündigung der dauernden preußiſchen
Herrſchaft in jenen Ländern unverweilt erfolge, weil dagegen
die volle Einfügung derſelben in die Verfaſſungs und Verwaltungs-
Einrichtungen Preußens noch vielfache Vorbereitungen erfordert.

de „Die Grenzen des Staatsgebietes können nur durch ein Geſetz verändert
werden.“

2) Ohne Einwilligung beider Kammern kann der König nicht zugleich Herrſcher
fremder Reiche ſein.
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Durch die Gewißheit über die unvermeidlich eintretende Verei-
nigung mit Preußen müſſen die Bevölkerungen der betreffenden Länder
den peinlichen Zweifeln und der unglückſeligen Stellung entriſſen
werden, welche in den letzten Wochen auf ihnen laſtete. Diejenigen,
welcher der preußiſchen Herrſchaft willig und vertrauensvoll entgegen-
kommen, müſſen wiſſen, daß ſie dieſer ihrer Stimmung und Neigung
unbefangen und zuverſichtlich folgen können diejenigen dagegen,
welche, ſei es aus treuer Anhänglichkeit gegen das bisherige Herr-
ſcherhaus, ſei es aus anderen Gründen der Vereinigung mit Preußen
widerſtreben dürfen nicht länger darüber im Unklaren bleiben daß
ſie ſich hierdurch mit einer neuen geſetzlichen Ordnung der Dinge,
mit den Pflichten gegen ihre neue Obrigkeit in Widerſpruch ſetzen.
Das Jntereſſe der neuen Staatsangehörigen, die Rückſicht auf ihr
Gewiſſen und ihre Unterthanentreue ebenſo, wie das gewichtige poli-
tiſche Jntereſſe der baldigen Begründung feſter Zuſtände in Norddeutſch
land erheiſchen gleichmäßig die unverweilte ausdrückliche Uebernahme
der dauernden Herrſchaft über die eroberten Staaten.

Wollte aber unſere Regierung ſofort ein Geſetz wegen völliger
Einverleibung jener Länder in das preußiſche Staatsgebiet auf Grund
des Artikels 2 der Verfaſſung beantragen, ſo müßten damit entweder
alle geſetzlichen Beſtimmungen und Einrichtungen, welche für den
ganzen preußiſchen Staat gelten, ohne Weiteres und ohne jede
Rückſicht auf die neu hinzutretenden Länder Anwendung finden, oder
es müßten in dem zu erlaſſenden Geſetze diejenigen Einrichtungen,
bei welchen eine Ausnahme gemacht werden ſoll, gleich bezeichnet
ſein. Aber die Feſtſtellung derjenigen Beſonderheiten und alt über-
lieferten Einrichtungen welche zunächſt beibehalten und geſchont
werden ſollen erfordert vor allen Dingen eine ſorgfältige und umſich-
tige Prüfung und allſeitige Erörterung, welche erſt nach der Beſitz
ergreifung mit völliger Unbefangenheit vorgenommen werden kann.

Die Regierung kann daher, obwohl ihre Willensmeinung von
vorn herein keine andere iſt, als die der Vereinigung der neu erwor-
benen Länder mit der preußiſchen Monarchie, nur den von ihr vor-
geſchlagenen Weg gehen: zuerſt und ſofort Uebernahme der Regierung
(und dazu Genehmigung der Landesvertretung auf Grund des Ar-
tikels 55 der Verfaſſung), jedoch zu dem klar ausgeſprochenen Zwecke,
um nach näherer Prüfung der Verhältniſſe und Beſonderheiten der
einzelnen Länder die ſtaatsrechtliche Stellung derſelben innerhalb des
preußiſchen Staatsverbandes auf Grund des Artikels 2 der Verfaſſung
endgültig und feſt zu regeln.

Es handelt ſich nicht um eine vorläufige Vereinigung mit der
preußiſchen Krone, vorbehaltlich ſpäterer Vereinigung mit der preu-
ßiſchen Monarchie ſondern um eine vorläufige Beſitzergreifung Na
mens der preußiſchen Monarchie, vorbehaltlich weiterer Regelung
der ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe innerhalb des Verbandes der preußi-
ſchen Monarchie.

Unſere Truppen in Böhmen und Mähren haben in Folge des
Abſchluſſes des Friedens mit Oeſterreich überall die Bewegung nach
der Heimath begonnen. Dieſelben werden theilweiſe auf der Eiſen
bahn, theilweiſe in Fußmär ſchen zurückkehren.

Da das Gardecorps, welches größtentheils bei Prag ſtand, den
Weg nach Berlin gleichfalls zu Fuß zurücklegt, ſo wird daſſelbe
kaum vor dem 16. September in Berlin eintreffen, ſo daß auch
der feſtliche Einmarſch in die Hauptſtadt, über welchen Allerhöchſte
Beſtimmungen noch nicht getroffen ſind, keinenfalls vor jenem Tage
zu erwarten iſt.

Nach den neueren Nachrichten von der Armee iſt der Geſundheits-
zuſtand derſelben jetzt in Folge der regelmäßigeren Verpflegung wieder
ein befriedigender. Die Cholera welche leider viele Opfer dahinge-
rafft hat, die der Krieg ſelbſt verſchont hatte, iſt jetzt in den Reihen
unſeres Heeres im Erlöſchen.

Aus der darmſtädtiſchen Provinz Oberheſſen beſonders aus
Gießen dem Kreiſe Büdingen und der Wetterau ſind der königl.
Regierung zahlreiche Adreſſen mit der Bitte um Annexion zugegangen.

Eine Deputation der Stadt Gießen trug dieſe Angelegenheit dem
preußiſchen Civil Gouverneur mit der Bitte vor, mindeſtens die
Stadt Gießen in Preußen einzuverleiben wenn die ganze Provinz
Oberheſſen nicht unter preußiſche Hoheit kommen könne. Dieſe Bitte
wurde durch eine Adreſſe angeſehener Männer der Stadt unterſtützt.
Die Bewohner derſelben beſorgen in Betreff der Univerſität und
commerziellen, wie induſtriellen Verhältniſſe die größten Nachtheile,
wenn Gießen bei dem Großherzogthum Heſſen verbleiben müßte.

Von einer Einberufung der Provinzial Landtage wird die Regie-
rung, wie wir hören in dieſem Jahre Abſtand nehmen, ſowohl in
Rückſicht auf die allgemeine Lage der Verhältniſſe wie mit Hinſicht
darauf daß im Laufe des Jahres eine nochmaliche Verſammlung
des Landtages der Monarchie und möglicher Weiſe auch noch der
Zuſammentritt des neuen Parlaments für den norddeutſchen Bundes-
ſtaat zu erwarten iſt. Nur in dem Fall, daß in der einen oder
anderen Provinz die Erledigung beſonderer Bedürfniſſe ſich als
dringend erwieſe, würde der betreffende Provinzial Landtag einbe-
rufen werden.

Der mit Baiern abgeſchloſſene Friedensvertrag ſtipulirt in Bezug
auf die Eigenthumsanſprüche Preußens an die früher in Düſſeldorf
befindlich geweſene Bildergallerie, daß für dieſe Angelegenheit ein
Schiedsgericht eingeſetzt werde. Baiern wird für daſſelbe drei deutſche
h en vorſchlagen, von denen Preußen eins zu beſtim-
men hat.

Dresden, Dienſtag 28. Auguſt, Nachmittags. Das „Dresdener
Journal“ theilt mit, daß der auf heute feſtgeſetzte Beginn der Ab
holzung des Waldes Behufs anzulegender neuer Schanzen auf Befehl
des preußiſchen Generalgouverneurs ſiſtirt worden iſt. Die Landes-
commiſſion zeigt an, daß der Bedarf an Arbeitern für die beabſich
tigten Befeſtigungen gedeckt ſei und mahnt vor weiterem Zuzug
der Arbeiter ab.

Die Verhandlungen in Wien zwiſchen Oeſterreich und Jtalien
nehmen guten Fortgang und werden bald beendigt ſein. Jn dem
öſterreichiſch- preußiſchen Vertrage hat Oeſterreich zwar die Anerkennung
Italiens nicht direct ausgeſprochen, aber durch die Einwilligung,
daß LombardoVenetien mit dem Königreiche Jtalien vereinigt werde,
das letztere indirect ſchon anerkannt. Herr Benedetti wird in einiger
Zeit eine Urlaubsreiſe antreten.

Prag, den 27. Auguſt. Es treten jetzt hier eigenthümliche
Erſcheinungen zu Tage, deren Bedeutung vielleicht von mancher
Seite überſchätzt werden mag, die aber nichts deſto weniger eine
ernſte Beachtung verdienen dürfen. Seit einigen Tagen bereits
herrſchte hier eine große Aufregung gegen die Jeſuiten, die ſich ſeit
kurzer Zeit hier wieder angeſiedelt haben. Jn der Nacht von vor-
geſtern auf geſtern nun waren von unbekannter Hand auf den Außen-
mauern der Jeſuitenkirche allerhand Galgen. gezeichnet worden an
welchen patres jesuiti in vollem Ornate hingen. Dieſe Karricaturen
lockten am Morgen eine große Menſchenmenge an, welche in die
öfters wiederholten Rufe: „„Swrt jesnitum!““ (Tod den Jeſuiten
.„Smwrt katum näàrota ceskeho!““ (Tod den Henkern der böhmiſchen
Nation ausbrachen. Dann lief auch die deutſche Vormittagspredigt
in der Jeſuitenkirche nicht ohne Störung ab, und Nachmittags als
ein Pater in böhmiſcher Sprache predigen wollte, erhob ſich ein
ſolcher Tumult, daß der Prediger die Kanzel verlaſſen mußte. Nun
haben die frommen Väter zwar ihre Predigten eingeſtellt, doch iſt die
ſlaviſche Bevölkerung Prags damit nicht zufrieden, ſondern verlangt,
daß ſie das Land ganz und gar verlaſſen ſollen. Seit vorgeſtern
wird hier in unzähligen Exemplaren eine Broſchüre in böhmiſcher
Sprache unentgeldlich unter das Volk vertheilt; dieſelbe führt den
Titel: „Pläc koruny eeské““ (Klage der böhmiſchen Krone) und
fordert in ſcharfer Sprache die Böhmen zum Abfall von Oeſterreich
und zur Begründung eines neutralen Königreichs Böhmen Mähren
auf. Niemand weiß, von wem dies Unternehmen ausgeht.
T Es ſchallt ein Ruf durch Deutſchlands Gauen

Von Preußens Ehr' und Waffenruhm
Denn Oeſterreich ſprach wir wollen ſchauen,
Was Preußen unſrer Macht kann thun.
Auch Sachſen ſprach: ich bin dabei,
Und Theilung war ihr Feldgeſchrei.
Hannover Sachſen Heſſen, Baiern,
Kurz alle ſtimmten freudig zu,
Sie dachten wenn wir Siege feiern,
Fällt uns ein Stück von Preußen zu.
Das Blatt hat ſich jedoch gewandt,
Gott gab den Sieg in Preußens Hand.
Denn als ſie ſchon mit frohem Muthe
Bald dachten in Berlin zu ſein,
Zog unſer Heer mit kaltem Blute
Jn heiße blut'ge Schlachten ein
Und unfre Looſung war mit Gott,
Flieh' Oeſterreich, oder du biſt todt,
Jedoch ſie flohen wie die Haſen,
Vom Jäger und vom Hund gehetzt,
Sie wollten ſich nicht halten laſſen,
Bis ſie bei Königgrätz zuletzt
Sich ſetzten feſt und dachten, nun
Wird Preußen uns nichts können thun.
Wir ließen ſie nicht lange warten,
Mit Hurrah ging es wieder drauf,
Obgleich ſie ſchoſſen mit Granaten.
Bald hoben ſie die Beine auf,
Kanonen ließen ſie im Stich,
Wer laufen konnte, rett'te ſich.
Bei Preßburg brannt der Streit vom Neuen,
Dort war des Kampfes Hitze groß,
Doch mocht es Oeſterreich bald gereuen,
Schon ging's Ret'riren wieder los.
Auf einmal bläſt es, welch ein Schall,
Es war zum Frieden das Signal.
So hat denn Preußens Ruhm von Neuem
Mit friſchem Lorbeer ſich geſchmückt
Der König muß gewiß ſich freuen,
Wenn er auf ſeine Krieger blickt,
Die muthig hin zum Kampf gehen
Und feſt um Preußens Fahnen ſtehen.

Gedichtet zu Pollerskirchen in Böhmen von

A. S. und J. W.Huſaren bei der 4. Escadron Thür. Huſ. Reg. Nr. 12.

Redaction, Druck und Verlag von L. Jurk.
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